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ABWASSER 
 

Merkblatt Eingabe Kanalisationsprojekt 
(massgebend für die Projektierung sind die Auflagen gemäss Baubewilligung)  

 

Die Kanalisationseingabe hat nach Vorliegen der Baubewilligung zu erfolgen. Die 

Bewilligung dauert nach Eingang vollständiger und bewilligungsfähiger Unterlagen in der 

Regel ca. 4 – 6 Wochen. Sofern noch kantonale Bewilligungen nötig sind, erstreckt sich  die 

Behandlungsfrist entsprechend. Die Baufreigabe wird erst nach Vorliegen der 

gewässerschutzrechtlichen Bewilligung erteilt. 

 

Umfang Kanalisationseingabe 

- Antrag für gewässerschutzrechtliche Bewilligung (1-fach) 

- Vollständiger Plansatz Kanalisationsprojekt für die Entwässerung von Gebäude und 

Umgebung (4-fach): 

• Situation Kanalkataster, Grundrisse Kanalisationsplan, ev. Details.  

• Schnitte durch wichtige Grundleitungen; mindestens durch 

Grundstückanschlussleitung mit Darstellung aller Kanalisationen und Werkleitungen 

in Lage und Höhe. 

• Detaillierte Angaben zur Dimensionierung (WAS: DU-Werte, Q, Abwasserhebeanlagen 

mit Pumpleistung, usw.; WAR: Flächenart, Flächen m2, Abflussbeiwerte, Q, usw.), 

Rohrmaterial, Nennweiten, Gefälle, Schacht- und Sammlerdimensionen, Kotierung, 

usw. 

• Schemapläne spezieller Anlageteile (z.B. Pumpenschacht, Oelabscheider, 

Sickerschacht, Pool, etc.) 

- Vereinfachter Umgebungsplan bezgl. Entwässerung (1-fach) 

- Bei gemeinsamen Abwasseranlagen / Beanspruchung fremden Grundes: 

Grundbuchauszug oder Einverständniserklärung Eigentümer 

- Falls in Baubewilligung (Abschnitt Kanalisation) gefordert: Kanal -TV Aufnahmen 

(Protokoll, Plan und Videos) bis Anschluss an öffentliche Kanalisation oder Gewässer 

 

Sämtliche Unterlagen sind vom Projektverfasser und der Bauherrschaft zu 

unterzeichnen. 
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Kantonale Bewilligungen 

Wenn die Unterlagen zusätzlich vom Kanton bewilligt werden müssen, ist ei n zusätzliches, 

fünftes Exemplar einzureichen. In folgenden Fällen ist normalerweise eine Bewilligung vom 

Kanton notwendig: 

- Ableiten von wassergefährdenden Flüssigkeiten 

- Bauvorhaben ausserhalb der Bauzone 

- Versickerungsanlagen für Regenabwasser ausserhalb der Bauzone oder bei Industrie- 

und Gewerbebauten 

- Abwasser in geschlossene Gruben geleitet wird  

- Regenabwasser in öffentliche Gewässer geleitet wird (bei DN > 200) 

Auskünfte 

Für Auskünfte und Vorbesprechungen stehen gerne zur Verfügung: 

- für rechtliche und allgemeine Fragen das Sekretariat Tiefbau und Werke 

Tel.-Nr. 055 254 92 28 / E-Mail: info.tw@hombrechtikon.ch 

- für technische Fragen das Ingenieurbüro HOLINGER AG Küsnacht   

Tel.-Nr. 044 914 22 44 / E-Mail: kuesnacht@holinger.com 

- für Leitungskatasterdaten das Ingenieurbüro Osterwalder Lehmann 

Ingenieure und Geometer AG  

Tel.-Nr. 043 388 10 30 / E-Mail: maennedorf@olig.ch  
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